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16 «Der Fourier»-Leser schreiben

diejenige Kräfte der Miliz vor den
Kopf stossen, die Villiger 1993 zu
spektakulären Erfolgen bei den

Armeeabstimmungen (F/A-18 und

Waffenplätze) verholfen haben.

' Edwin Hofstetter ist Chefredaktor
des «Schweizer Soldat»

«Der Fourier» 4/95

Die Stellungnahme des Informa-
tionschefs EMD zum Leserbrief
von Dr. Heller enttäuscht mich.
Obwohl Regierungspartei, steht
die SPS oder zumindest eine

beachtliche Anzahl nicht zu ver-
nachlässigender Exponenten die-
ser Partei, seit Jahrzehnten mit
unserer Landesverteidigung, de-
ren eines der sichtbaren Bilder
eben die Armee ist, auf Kriegsfuss.
Das Wort Kampf wird von den im
Fahrwasser der SPS gleitenden
Gewerkschaften weit mehr ge-
nannt als von der Armee, wenn
auch auf anderer Ebene. In Sachen

Landesverteidigung war die SPS

nie ein verlässlicher Partner und
wird es wohl nie werden. Die von
der SPS in Auftrag gegebene Stu-
die, die nun letztlich von ihr getra-
gen wird, mag bestechen und
eventuell auch Militärsachverstän-
dige aus unseren Reihen überzeu-
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gen. Nach meiner Einschätzung
geht es der SPS hier aber nicht um
eine sachbezogene Angelegen-
heit, vielmehr sehe ich ein Ablen-
kungsmanöver; ihre Strategie
bleibt nach wie vor dieselbe. Sollte
sich nämlich die GSoA doch noch

zu einer weiteren Runde mit Ziel

Abschaffung der Armee durchrin-

gen können, würde die SPS zwei-
fellos wieder an vorderster Front

kämpfen, um der Initiative zum
Durchbruch zu verhelfen. Die

Beteiligung an der Regierungsmit-
Verantwortung ist ihr auf Jahre hin-
aus so oder so gesichert.

Four René Holzer, Muri

desrat und beschlossen eine Ent-

Schädigungserhöhung um 6,5 Pro-

zent.
Hans Peyer, Vizedirektor SWV,

Leiter des wirtschaftspolitischen
Dienstes

Aus «Schweizer Gastronomie»

Armeereform: M/V/far/sche E/nquarf/eru/Tgen

Entschädigungen angepasst

Die WK-Sperre infolge der Arbeiten für die Armeereform '95 ist auf-
gehoben, die WK-Zeit beginnt. Mit Erfolg hat der SWV (Schweizeri-
sehe Wirte-Verband) die Anpassung der Zimmer-, Logis- und Trup-
penunterkunftsentschädigungen für die Einquartierung von Armee-
angehörigen per 1995 erwirkt.

Gegen Ende 1994 hat der Bundes-
rat der Erhöhung der Zimmer- und

Logisentschädigungen um 6,5
Prozent auf den 1. Januar 1995

zugestimmt. Das heisst, die Mehr-
wertsteuer (MWSt) zum Normal-
satz ist in den Entschädigungen
inbegriffen. Hingegen ist die
MWSt in den Truppenkantonne-
ments-Entschädigungen nicht in-

begriffen. Steuerpflichtige Logis-
geber können die MWSt an Hand
der Abrechnungen mit der Truppe
und unter Angabe ihrer MWSt-
Nummer beim Oberkriegskom-
missariat (OKK) zurückfordern.

Erfolgreiche Argumentation

n der ersten Jahreshälfte 1994 teil-
te das OKK dem SWV mit, dass

die Ansätze für militärische Ein-

quartierungen auf den 1. Januar
1995 nicht angepasst würden. Als

Begründung wurde auf die Lage
der Bundesfinanzen hingewiesen.
Nachdem dann das Parlament
einen reduzierten Satz für die
Hôtellerie abgelehnt hatte und
somit feststand, dass auch das

Logement einer MWSt von 6,5
Prozent unterliegt, forderte der
SWV, dass die Entschädigungen
für die militärischen Einquartierun-
gen entsprechend anzupassen sei-
en. Es sei inakzeptabel, dass der
Bund allen Hotelgästen die MWSt
aufokturiere, sich selber aber für
seine Gäste um die Bezahlung
drücken wolle. Dieser Argumenta-
tion folgten sowohl OKK und Bun-

Die Ansätze
SWV. Die Höchstansätze der orts-
üblichen Zimmerpreise, inkl. MWSt,

betragen 1995 für Offiziere, höhere
Unteroffiziere und einzelne weibli-
che Angehörige der Armee:
• für ein Zimmer mit Dusche- oder

Badbenützung auf der Etage
Fr. 38.40;

• für ein Zimmer mit eigener
Dusche oder Bad Fr. 42.60. Dazu

kommen Fr. 2.50 für jede effektive

Heizungsnacht.
Bei Einquartierungen bis zu vier
Nächten erhöhen sich die obenge-
nannten Zimmerentschädigungen
um 25 Prozent. Weitere lnformatio-
nen können dem «ABC» für militäri-
sehe Entschädigungsfragen» ent-

nommen werden. Dieses ist zum

Preis von Fr. 22.40 zu beziehen

beim Verlag SWV, Tel. 01 377 52 25.
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